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3Deutschlands Rentensystem in Zahlen und Daten

Entwicklung des Rentenbeitragssatzes 2010 bis 2050

Quelle: Prognos 2014

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

19,9%

19,1%

20,3%

21,2%

22,5%

23,4%

23,7%

24,0%

24,4%

Monatliche Ausgaben der Deutschen für die private und  
betriebliche Altersvorsorge

Quelle: DIA Juni 2010/Statista 2015

nichts

bis 25 euro

26 bis 50 euro

51 bis 100 euro

101 bis 150 euro

151 bis 200 euro

200 bis 250 euro

251 bis 300 euro

300 bis 400 euro

mehr als 400 euro

9%

11%

13%

23%

13%

12%

7%

4%

5%

4%

Bevölkerungsentwicklung und Altersstruktur
Bevölkerung in absoluten Zahlen, Anteile der Altersgruppen, 1960 bis 2060*

*Stand bis einschließlich 2010: 2012, Stand Bevölkerungsvorausberechnung: ende 2009. Bei der Bevölkerungsvorausberechnung wird eine annähernd konstante Geburtenhäufigkeit, ein 
moderater Anstieg der lebenserwartung sowie ein positiver Wanderungssaldo von 200.000 Personen pro Jahr ab 2020 angenommen.

Quelle: Statistisches Bundesamt: lange Reihen: Bevölkerung nach Altersgruppen, 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung: Bevölkerung Deutschlands bis 2060

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

2060

73,1

78,1

78,4

79,8

82,3

81,8

80,4

79,0

76,8

73,6

70,1

Jahr Bevölkerung, 
in Mio.

28,4% 54,2% 17,4%

30,0% 50,0% 20,0%

26,8% 53,9% 19,4%

21,7% 57,9% 20,4%

21,1% 55,3% 23,6%

18,4% 55,3% 26,3%

17,0% 52,4% 30,5%

16,7% 47,1% 36,2%

16,1% 46,6% 37,3%

15,6% 45,5% 38,9%

15,7% 45,1% 39,2%

unter 20 Jahre 20 bis unter 60 Jahre 60 Jahre und älter

Gründe für das Fehlen einer betrieblichen Altersversorgung 
(ohne Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst)
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte von 25 bis unter 65 Jahren

Quelle:  tnS Infratest Sozialforschung: Forschungsbericht Sozialforschung/  
Verbreitung der Altersvorsorge 2011

Durch andere Formen der AV abgesichert

Kann mir Beiträge nicht leisten

Sonstige Gründe

Mit dem thema nicht beschäftigt

Angebote zu kompliziert und unübersichtlich

Werde bald Vertrag abschließen

Männer

Frauen

insgesamt

Kein Angebot des Arbeitgebers

48%

14%
14%
15%

11%
11%
12%

8%
8%
8%

48%
48%

48%

18%
19%
17%

18%
18%
17%

3%
2%
3%



4 Deutschlands Alterssicherungssystem

Kaum Konsumverzicht für die Altersvorsorge

entsprechend verhalten sich die privaten haushalte. Im Be-

wusstsein der Bürger ist das thema „Konsumverzicht zuguns-

ten der Altersvorsorge“ extrem zurückgedrängt – insbesonde-

re wohl aus Ratlosigkeit hinsichtlich der zurzeit am besten ge-

eigneten Anlagemöglichkeiten. Auch Versicherungslösungen 

erscheinen vielen Bürgern unattraktiv. 

Wegen langfristiger Garantien und den damit einhergehen-

den scharfen Bewertungsvorschriften müssen die Versicherer 

heute über lange Zeit in extrem sichere Kapitalanlagen inves-

tieren, die entsprechend niedrige Renditen bieten. Insbeson-

dere für Bezieher niedriger einkommen stellt sich die Frage, 

ob sich das Sparen für die Zukunft überhaupt lohnt, wenn im 

Rentenalter Sozialleistungen eventuell höher sind als die per-

sönlich ersparte Altersversorgung. Das Verdrängen des the-

mas Altersvorsorge wird zudem dadurch politisch gefördert, 

dass der private Konsum wichtiger Wachstumsmotor für die 

Wirtschaft und damit für den Arbeitsmarkt ist: ein teufelskreis, 

der die Zukunft der Altersversorgung schädigt. Insgesamt wird 

dadurch der volkswirtschaftlich notwendige Inflationsaus-

gleich für die Zukunft gefährdet.

Höhere Investitionen in Realwerte

In Anbetracht der demografischen entwicklungen und einer 

– vielleicht in zehn Jahren – zu erwartenden höheren Inflation 

ist ein übergreifender Kassensturz als Gesamtblick auf die 

entwicklung der öffentlich geförderten Altersversorgung drin-

gend erforderlich. Dadurch ergeben sich unmittelbare Anfor-

derungen an die Kapitalanlage in kapitalgedeckten Systemen. 

Dr. Wilhelm Schneemeier 

Deutschland braucht eine neubewertung  
der Alterssicherungssysteme

Die Diskussionen zur Zukunft der Altersversorgung halten unvermindert an. Dabei steht nicht nur die Problematik der 

geänderten und sich weiter ändernden Demografie im Fokus, die mittelfristig das Umlageverfahren unserer gesetzlichen 

Altersversorgung an seine Grenzen bringt, weshalb die Regierungsparteien den Wunsch nach mehr Betriebsrenten im 

Koalitionsvertrag verankert haben. Auch die unbestritten notwendigen Kapitaldeckungsverfahren für die betriebliche und 

private Vorsorge geraten zurzeit wegen des anhaltenden Niedrigzinsumfeldes immer mehr unter Druck. Aktuell rentieren 

zehnjährige deutsche Staatsanleihen nur noch knapp über null Prozent und auch andere europäische Staatsanleihen liegen 

nur selten oberhalb von einem Prozent.
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eine Realwertentwicklung ohne Investitionen in Immobilien, 

Aktien und Infrastruktur ist nicht möglich. Weil aber ein sol-

ches Investment im niedrigzinsumfeld mit lebenslangen Ga-

rantien nicht vereinbar ist, bedarf es geeigneter Anpassungs-

mechanismen für die Garantien: Weg von harten Garantien, 

hin zu eher relativen oder temporären Garantieversprechen. 

ein Beispiel für die betriebliche Altersvorsorge könnte das 

Modell der Schweiz sein, wo die Kapitalanlage an Benchmarks 

orientiert erfolgt und bei aversen Kapitalmarktentwicklungen 

mit Zustimmung des Schweizer Bundesrats die Garantiehöhe 

nach oben wie nach unten angepasst werden kann. 

neben der einführung von veränderten Garantieversprechen 

könnten auch kollektive Vererbungs- und transfermechanis-

men eine lösung unterstützen. Das deutsche Modell der Ar-

beitgeberhaftung mit der Insolvenzsicherung durch den Pen-

sionssicherungsverein (PSV) bietet bei bestimmten betriebli-

chen lösungen für den Versorgungsträger bereits heute die 

Möglichkeit zu höheren Investments in Realwerte, wenn 

Garantien unter dem Vorbehalt eines „Sponsor Supports“ ge-

geben werden. Der PSV kann allerdings nicht zu einer Art 

Rückversicherer für aufsichtsrechtlich überwachte Versorgungs-

träger heranwachsen und das Systemrisiko von Versorgungs-

trägern im niedrigzinsumfeld – wie eine Schieflage zwischen 

Kapitalanlagen und Verpflichtungen – übernehmen. Würde 

der Pensionssicherungsverein dies machen, müssten für des-

sen Prämienkalkulation die Grundsätze von Solvency II ange-

setzt werden. Das Umlageverfahren des PSV ist zwar zur 

Absicherung der Insolvenz von trägerunternehmen gut geeig-

net, nicht jedoch für die Sicherung von System- bzw. Kapital-

marktrisiken.

bAV muss für Arbeitgeber attraktiver werden

Außerdem muss die betriebliche Altersversorgung für Arbeit-

geber wieder attraktiver gemacht werden. Unternehmen, die 

durch einstige Steuervorteile zur einrichtung einer betriebli-

chen Direktzusage motiviert wurden, sind inzwischen eher 

von Steuernachteilen betroffen; denn der in der Steuerbilanz 

anzusetzende Rechnungszins von derzeit sechs Prozent pro 

Jahr liegt nun nicht mehr wie einst unter dem Renditezins, 

sondern darüber. Da der Gesetzgeber diesen steuerlichen 

Rechnungszins nicht an die veränderte Marktsituation ange-

passt hat, ist bei den Arbeitgebern ein entsprechender Image-

schaden entstanden, sodass Direktzusagen in der Praxis kaum 

mehr eingerichtet werden. Das erfolgsmodell der betriebli-

chen Altersvorsorge ist in Deutschland zum Auslaufmodell 

geworden! Zusätzlich befördert wird dies durch gleichzeitig 

unterbliebene Maßnahmen im Arbeitsrecht. Die nach § 16 

des Betriebsrentengesetzes notwendige regelmäßige Ren-

tenanpassung durch den Arbeitgeber hat trotz der eingeführ-

ten alternativen einprozent-Anpassung ihre tücken, da eine 

solche Alternative in der heutigen Marktsituation ggf. noch 

teurer als eine Anpassung nach lebenshaltungskosten werden 

könnte. Auch hier müsste der Gesetzgeber regelmäßig An-

passungen vornehmen.

„Was machen denn die anderen?“ könnte die Frage lauten. 

Auf die Schweiz wurde bereits kurz eingegangen. Auch könnte 

man sich Anregungen beim Modell der Schweden holen, die 

sich schon länger mit niedrigen Geburtenraten und einer 

überalternden Bevölkerung beschäftigen. Im Jahr 1999 wurde 

deren staatliches Alterssicherungssystem überarbeitet und von 

der eU als langfristig finanziell nachhaltig und als Vorbild für 

andere nationen empfohlen.

Fazit: Gesamtschau erforderlich

Auf der Basis einer umfassenden neubewertung des gesam-

ten Alterssicherungssystems in Deutschland müssen nachhal-

tige lösungen entwickelt werden. Die Aufteilung zwischen 

der zwingend notwendigen umlagefinanzierten Sozialversi-

cherung und den bei der heutigen Demografie und Zinsland-

schaft ebenso unverzichtbaren Kapitaldeckungsverfahren muss 

zukunftssicher gestaltet werden. Dabei sollten bei der betrieb-

lichen Altersvorsorge Arbeitgeber und Arbeitnehmer in einem 

noch stärkeren Maß solidarisch zusammenwirken. Staatliche 

Sozialversicherung und betriebliche Altersvorsorge sind sinn-

voll durch die primär individuell gestaltete private Altersvor-

sorge als dritte Säule zu ergänzen. Die Produktlösungen müs-

sen eine stärkere Flexibilität bieten, damit Realwertentwick-

lungen auch im niedrigzinsumfeld möglich sind. Um deren 

Attraktivität sowohl bei den Versicherten als auch bei den 

Arbeitgebern weiter zu erhöhen, bedarf es zudem einer steu-

erlichen Förderung. Dies mag zwar kurzfristig als eine fiskal-

politische Belastung gesehen werden; aber ohne Investitionen 

wird eine erneuerung der deutschen Alterssicherungssysteme 

nur schwerlich gelingen.



6 Gesetzliche Rente / Betriebliche Altersvorsorge

herr Staatssekretär, seit der Bundestagswahl 2013 gab es wohl 

kein Ministerium, das mit seiner Gesetzgebung so im Mittel-

punkt der öffentlichen Debatte gestanden hat wie Ihr haus. 

Was steht in dieser legislaturperiode zum thema gesetzliche 

Rente noch auf Ihrer Agenda?

Aktuell diskutiert eine Arbeitsgruppe der Koalitionsfraktionen, 

wie der rechtliche Rahmen für flexiblere Übergänge vom er-

werbsleben in den Ruhestand gestaltet werden könnte. Ich 

erwarte, dass ergebnisse deutlich vor der Sommerpause vor-

liegen werden. Ziel ist es, langfristig wegzukommen von fixen 

Daten wie 63, 65 oder 67 Jahre, weil dies der individuellen 

beruflichen und gesundheitlichen Situation der Menschen im-

mer weniger gerecht wird, während ein gleitender Übergang 

sinnvoller ist. 

Zudem enthält der Koalitionsvertrag noch weitere wichtige 

themen aus dem Bereich der gesetzlichen Rentenversiche-

rung: So soll beispielsweise sichergestellt werden, dass sich 

lebensleistung und langjährige Beitragszahlung in die Ren-

tenversicherung auszahlen, Stichwort solidarische lebensleis-

tungsrente. Diese Aufgabe werden wir in der zweiten hälfte 

der legislaturperiode angehen.

Die Altersvorsorge in Deutschland steht vor gewaltigen her-

ausforderungen. Als ehemaliges Mitglied des Direktoriums 

der europäischen Zentralbank haben Sie eine hohe expertise 

in der nationalen und internationalen Geld- und Zinspolitik. 

Wie beurteilen Sie die Auswirkungen der niedrigzinspolitik auf 

die deutschen Alterssicherungssysteme?

Vor dem hintergrund der demografischen entwicklung brau-

chen wir einen gesunden Mix aus umlagefinanzierter und ka-

pitalgedeckter Altersvorsorge zur Sicherung eines angemesse-

nen lebensstandards im Alter. An dieser erkenntnis ändert die 

gegenwärtige nominale niedrigzinsphase nichts. Sparen für 

das Alter ist unverändert notwendig und richtig. Insbesondere 

jüngere Menschen sollten möglichst früh mit einer betrieb- 

lichen Altersversorgung und privat, z. B. über einen „Riester- 

Vertrag“, vorsorgen.

Welche Szenarien werden in Ihrem haus für den Fall überlegt, 

dass die extrem niedrigen Zinsen für eine längere Zeit beste-

hen bleiben?

Altersvorsorge ist ein sehr langfristiger Prozess. Gerade weil 

die systembedingten Vor- und nachteile von umlagefinanzier-

ter und kapitalgedeckter Vorsorge im Zeitverlauf jeweils un-

terschiedlich stark ausgeprägt sein können, ist ein gesunder 

Mix die beste Strategie. An dieser grundlegenden erkenntnis 

ändert auch das aktuell niedrige Zinsumfeld nichts. Die Ver-

breitung der zusätzlichen Altersvorsorge in Deutschland hat 

in den letzten 15 Jahren deutlich zugenommen. Allerdings 

war in den letzten Jahren eine Stagnation bei der Verbreitung 

der betrieblichen Altersversorgung und der „Riester-Rente“ zu 

beobachten. 

Auch wenn keine gesicherten erkenntnisse über die konkre-

ten Gründe für diese entwicklung vorliegen, dürften die ab 

dem Jahr 2008 aufeinanderfolgenden Finanz-, Wirtschafts- 

und Staatsschuldenkrisen – vor allem im euroraum – zur Un-

sicherheit bei den Verbrauchern beigetragen haben. Auch die 

häufig negative Berichterstattung in den Medien zu kapital-

gedeckten Altersvorsorgeprodukten kann Verunsicherung her-

vorrufen. Gerade vor diesem hintergrund ist es notwendig, 

den Verbraucherschutz für die zusätzliche Altersvorsorge noch 

in dieser legislaturperiode weiter zu verbessern, etwa durch 

die einführung des einheitlichen Produktinformationsblattes 

bei der „Riester-Rente“. 

Im Gespräch mit Jörg Asmussen 

Geringverdiener für die bAV begeistern

Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung braucht es in Deutschland einen gesunden Mix aus umlagefinan-

zierter und kapitalgedeckter Altersvorsorge zur Sicherung eines angemessenen Lebensstandards im Alter. Um diesen allen 

Bevölkerungsschichten zu ermöglichen, muss die betriebliche Altersvorsorge speziell für Geringverdiener sowie Angestellte 

in kleinen und mittleren Unternehmen noch attraktiver gemacht werden. Denn bisher profitieren diese kaum von der zu-

sätzlichen Absicherung aus der zweiten Säule.

 InteRVIeW
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Der demografische Wandel stellt speziell die jungen Genera-

tionen vor das Problem, dass die gesetzliche Rente für das 

Auskommen im Alter nicht mehr ausreichen wird. Welche 

Maßnahmen planen Sie vor diesem hintergrund, um die klas-

sische betriebliche Altersversorgung als zweite Säule der Al-

tersvorsorge weiter zu stärken? 

Besonders unter Beschäftigten, die in kleinen und mittleren 

Unternehmen arbeiten oder die ein geringes einkommen ha-

ben, gibt es bei der Verbreitung der betrieblichen Altersver-

sorgung noch nachholbedarf. Da die betriebliche Altersver-

sorgung ein freiwilliges System ist, wollen wir die Rahmenbe-

dingungen einer kritischen Prüfung unterziehen. hierbei müssen 

wir vor allem aus dem Blickwinkel von KMUs sowie Gering-

verdienern agieren. Von der Umsetzung der eU-Mobilitätsricht-

linie wird zudem die junge Generation besonders profitieren, 

denn hier werden Voraussetzungen geschaffen, die künftig den 

erwerb und erhalt von Betriebsrentenanwartschaften erleichtern.

Die gegenwärtigen Pläne Ihres hauses zur betrieblichen  

Altersversorgung – als „nahles-Rente“ bekannt geworden – 

haben in der Öffentlichkeit lob und Kritik erfahren. Wo sehen 

Sie die Zielrichtung der Vorschläge Ihres hauses und wie ist 

das bestehende Betriebsrentensystem von diesen neuregelun-

gen betroffen?

Ausgangspunkt unserer Überlegungen sind, wie gesagt, die 

Verhältnisse in kleinen und mittleren Unternehmen. Wir sind 

davon überzeugt, dass die tarifvertragsparteien eine wichtige 

Rolle in der Bereitstellung eines Zugangs zur betrieblichen 

Altersversorgung für diese Unternehmen spielen können. Un-

ser Modell will den Sozialpartnern, die im Bereich Alterssi-

cherung mehr machen wollen als bisher, die Umsetzung ihrer 

Pläne erleichtern. Die Chancen unseres Vorschlags werden 

durchaus gesehen. Wir hören aber auch von Befürchtungen, 

dass hierdurch bewährte, bestehende Betriebsrentensysteme 

gefährdet sein könnten. Dies ist nicht unsere Zielrichtung und 

ein wichtiger Aspekt, der bei der einführung neuer und der 

Fortentwicklung bestehender Systeme stets zu berücksichti-

gen ist. Die Diskussionen um mehr tarifbezogene betriebliche 

Altersversorgung in den einzelnen Branchen haben jedoch 

gerade erst begonnen. Wir werden uns mit allen Beteiligten 

die Zeit nehmen, die nötig ist, um eine Ausweitung der be-

trieblichen Altersvorsorge zum erfolg zu führen.

Quelle: ergänzender Bericht der Bundesregierung zum Rentenversicherungsbericht 2012

Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung  
nach Unternehmensgröße
Privatwirtschaft

1.000 u. mehr

500 bis 999

250 bis 499

50 bis 249

10 bis 49

1 bis 9

Betriebsgröße  
(Az. d. Beschäft.)

84%

72%

64%

51%

39%

30%

Verbreitung der bAV (ohne Zusatzversorgung im  
öffentlichen Dienst) nach soziodemografischen Merkmalen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte von 25 bis unter 65 Jahren 

Quelle:  tnS Infratest Sozialforschung: Forschungsbericht Sozialforschung / 

 Verbreitung der Altersvorsorge 2011

b. u. 1.500

1.500 b. u. 2.500

2.500 b. u. 3.500

3.500 b. u. 4.500

4.500 u. mehr

Bruttolohn/-gehalt
(€/Monat)

12%
18%
17%

27%
30%
29%

45%
35%
41%

58%
51%
56%

70%
63%
69%

Männer

Frauen

insgesamt

Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung nach Branchen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte von 25 bis unter 65 Jahren

Quelle:  tnS Infratest Sozialforschung: Forschungsbericht Sozialforschung /  

Verbreitung der Altersvorsorge 2011

Öffentliche Verwaltung, Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen

Bergbau, energie- und Wasserwirtschaft

Banken, Versicherungen, Unternehmensdienstleistungen

Industrie, Verarbeitendes Gewerbe

handel, Gastgewerbe und Verkehr

land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Sonstige Branchen

Baugewerbe, handwerk

41%

40%

39%

31%

75%

66%

59%

57%



8 Private Altersvorsorge

es geht dabei aber nicht nur um die eigenverantwortung des 

einzelnen. Vielmehr ist auch an die gesellschaftliche Verant-

wortung der Anbieterseite zu appellieren, damit Angebot und 

Beratung auf die Bedürfnisse der Verbraucher abgestimmt 

sind. nur wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen, wird 

der optimale Wirkungsgrad der privaten Altersvorsorge er-

reicht. 

Dies gilt erst recht angesichts des herrschenden niedrigzins-

umfelds, in dem die Renditen an den Kapitalmärkten stark 

zurückgegangen sind. Unter diesen Umständen macht Sparen 

zwar wenig Freude, es wäre aber äußerst fatal, wenn deswegen 

weniger Geld für die private Altersvorsorge zurückgelegt oder 

gar vollständig darauf verzichtet würde. Wer heute alles für 

den Konsum ausgibt, riskiert Altersarmut. Daher ist es wichtig, 

den Vermögensaufbau konsequent fortzusetzen und – soweit 

es die finanzielle leistungsfähigkeit des einzelnen zulässt – 

die persönliche Sparquote anzuheben, um die niedrigen Kapi-

talmarktrenditen auszugleichen.

Vermögensaufbau breiter aufstellen

Allerdings wird es für die Verbraucher künftig noch wichtiger 

sein, dass sie ihren Vermögensaufbau breiter aufstellen, um 

mit einer austarierten Kombination von Sicherheit, Chancen 

und Risiken im ergebnis bessere Renditen erzielen zu kön-

nen. Dies erfordert nicht nur eine übergreifende Beratung der 

Kunden, sondern auch einfachere Produkte, die man im Zu-

sammenspiel gut überblicken kann. Die Anbieterseite ist auf-

gerufen, diese Anforderungen zu berücksichtigen, damit die 

Verbraucher eine Altersvorsorgestrategie erarbeiten können, 

die im niedrigzinsumfeld die besten Chancen bietet.

Die lebensversicherung muss sich vor diesem hintergrund 

weiterentwickeln, um ihre zentrale Rolle als dritte Säule der 

Altersvorsorge behaupten zu können. Wenn die Unternehmen 

im Rahmen eines schlüssigen Beratungskonzepts ihre Produk-

te als wichtigen und sinnvollen Baustein einer breiter aufge-

stellten privaten Altersvorsorge präsentieren, haben sie den 

Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft der lebensversiche-

rung gelegt.

Kollektivgedanke: Garant für sichere Altersvorsorge

Die lebensversicherer müssen deswegen nicht unbedingt voll-

kommen neue Produkte aus dem hut zaubern. Das Modell 

des kollektiven Sparens, bei dem die Versicherungsverträge 

mit Garantien ausgestattet und die Versicherungsnehmer an 

den Überschüssen beteiligt sind, hat sich bewährt und ist 

auch im niedrigzinsumfeld unter dem neuen Aufsichtsregime 

Solvency II funktionsfähig. Die Garantien werden zwar nied-

rig sein. Dies ist aber angesichts der Kapitalmarktsituation 

und im Vergleich mit anderen sicheren Anlageformen ange-

messen. Durch die Überschussbeteiligung haben die Versi-

cherten zudem die Aussicht auf Mehrerträge. 

Zugegeben, Spitzenrenditen sind mit kollektivem Sparen an-

gesichts der begrenzten Risiken und des großen Kreises der 

nutznießer nicht zu erwarten. Dafür profitieren aber Millionen 

von Altersvorsorgesparern vom Interessenausgleich im Kollek-

tiv und vom professionellen Anlagemanagement der Versiche-

rungsunternehmen – und darüber hinaus vom Versicherungs-

schutz. Diese leistungen sollten nicht unterschätzt werden. 

Auch wenn Kritiker gern auf renditeträchtigere Anlageformen 

verweisen, muss man ganz klar sagen: Größere Renditechan-

cen beinhalten auch höheres Risiko. Im Durchschnitt aller 

Sparer lässt sich mit anderen Anlageformen daher letzten en-

des kaum eine signifikant höhere Rendite erreichen.

Versicherer müssen kostenbewusster werden

Diese Überlegungen zeigen, dass die klassische deutsche le-

bensversicherung trotz des niedrigzinsumfelds eine Perspek-

tive als Bestandteil der privaten Altersvorsorge hat, beispiels-

weise zum Aufbau einer Grundrente. Dies setzt aber voraus, 

dass die lebensversicherer mit ihren Produkten den geänder-

ten Verhältnissen Rechnung tragen.

Dr. Michael Meister 

Die Zukunft der privaten Altersvorsorge in Deutschland

In den vergangenen 15 Jahren hat sich die Wahrnehmung der privaten Altersvorsorge verändert. Während sich früher die 

Vorsorgesparer darauf freuten, mit dem angesparten Kapital ihren Ruhestand noch angenehmer gestalten zu können – bei-

spielsweise durch schöne Reisen – steht heute das Motiv im Vordergrund, Einschnitte in der gesetzlichen Rentenversicherung 

aufzufangen und ein ausreichendes regelmäßiges Einkommen im Alter zu sichern. Private Altersvorsorge ist ein Thema von 

grundsätzlicher Bedeutung geworden, das jeden betrifft und mit dem sich jeder frühzeitig auseinandersetzen sollte.
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neben marktgerechten, niedrigeren Garantien ist vor allem 

eine geringere Kostenbelastung der tarife notwendig, damit 

die Rendite nicht unnötig geschmälert wird. Mit dem im ver-

gangenen Jahr verabschiedeten lebensversicherungsreform-

gesetz hat der Gesetzgeber ein klares Signal für mehr Kosten-

bewusstsein ausgesendet, indem er lebensversicherer dazu 

verpflichtet hat, bei ihren kapitalbildenden Produkten die kos-

tenbedingte Renditeminderung offenzulegen. Dies schafft ei-

nen wirksamen Anreiz zu Kostensenkungen im Versicherungs-

sektor. 

Zur Kostensenkung kann auch eine einfachere Produktgestal-

tung beitragen. Die Produktwelt hat sich in den vergangenen 

zehn Jahren rasant entwickelt und lässt sich kaum noch über-

schauen. teilweise erscheinen die Angebote mit Gestaltungs-

merkmalen überfrachtet. eine Rückbesinnung auf das Wesent-

liche wie die Kostensenkung sollte im Vordergrund stehen. In 

erster linie kommt es darauf an, dass die neuen Produkte für 

den Verbraucher verständlich, flexibel, berechenbar und ehr-

lich sind. Produkte, die nur mit aufwändiger Verpackung glän-

zen, werden die private Altersvorsorge in Deutschland nicht 

voranbringen.

Alleinstellungsmerkmal: Lebenslange Leistungen

Sinnvoll erscheint zudem, über eine neuausrichtung des Ver-

triebs nachzudenken, mit der die ganzheitliche Planung der 

individuellen Altersvorsorge in den Fokus genommen wird. 

Dies bedeutet, dass der Kunde bei der Zusammenstellung 

eines individuell zugeschnittenen Anlageportfolios für den 

Vermögensaufbau beraten wird. Das Portfolio soll dabei nicht 

aus einem einzelnen Versicherungsprodukt bestehen, sondern 

auch andere Anlagearten enthalten, sodass die Aussicht auf 

eine gute Rendite bei einem angemessenen Sicherheitsniveau 

besteht. Die Sicherheit kann beispielsweise mit einer klassi-

schen kapitalbildenden lebensversicherung hergestellt wer-

den.

ein derartiges Beratungskonzept würde entscheidend zur Ver-

besserung der privaten Altersvorsorge beitragen. Denn die 

Diversifikation des Portfolios verspricht den höchsten Anlage-

erfolg. Zugleich wäre es ein guter Weg für die lebensversi-

cherer, eine vertrauensvolle Kundenbeziehung aufzubauen 

und mittelfristig ein positives Image der Branche zu schaffen. 

Auf diese Weise lässt sich nicht nur das neugeschäft der le-

bensversicherer verstetigen, sondern langfristig zusätzliches 

Wachstum generieren. Schließlich muss das angesparte Kapi-

tal der Altersvorsorgesparer später einmal zumindest zu ei-

nem größeren teil als Rente ausgezahlt werden, und das Al-

leinstellungsmerkmal der lebensversicherer ist nun einmal 

die erbringung lebenslanger leistungen.

Entwicklung des Netto-Rentenniveaus vor Steuern  
von 1970 bis 2027

netto-Standardrente vor Steuern (45 Versicherungsjahre) 
des durchschnittlichen Jahresgehalts

Quelle:  Daten bis 2013:  

Deutsche Rentenversicherung Bund  

(Rentenversicherung in Zeitreihen 2014)

 Daten ab 2013:  

Bundesministerium für Arbeit und Soziales  

(Rentenversicherungsbericht 2014)
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ein Blick auf das Gesamtvolumen der leistungen der gesetz-

lichen Rentenversicherung bestätigt dies eindrücklich: Sie ma-

chen etwa drei Viertel aller Bruttoleistungen aus den Alterssi-

cherungssystemen in Deutschland aus. Die gesetzliche Ren-

tenversicherung deckt die biometrischen Risiken langlebigkeit, 

erwerbsunfähigkeit und tod ab und leistet damit die haupt-

absicherung im Alter, im hinterbliebenen- und im Invalidi-

tätsfall. Darüber hinaus erbringt sie – zum Zwecke der Ver-

meidung einer drohenden erwerbsminderung – leistungen zur 

medizinischen Rehabilitation und zur teilhabe am Arbeitsle-

ben. Bei der Rentenhöhe werden neben der relativen entgelt-

position im erwerbsleben im Rahmen des sozialen Ausgleichs 

auch weitere Sachverhalte – wie etwa Zeiten der Arbeitslosig-

keit, der Kindererziehung, der nicht erwerbsmäßigen Betreu-

ung von Pflegebedürftigen u. a. m. – berücksichtigt.

Reformen als Dauerzustand

Die gesetzliche Rentenversicherung blickt auf eine mehr als 

125-jährige Geschichte zurück. Sie hat wesentlich dazu bei-

getragen, dass Altersarmut in Deutschland heute kein beherr-

schendes gesellschaftliches Problem mehr darstellt und Men-

schen in der lebensphase nach Beendigung der erwerbsarbeit 

im Regelfall über ein ausreichendes einkommen verfügen. 

Dafür musste die gesetzliche Rente immer wieder an sich än-

dernde Rahmenbedingungen angepasst werden. eine der größ-

ten herausforderungen ist dabei der demografische Wandel, 

der alle Säulen der Alterssicherung betrifft, die umlagefinan-

zierte gesetzliche Rentenversicherung wie kapitalgedeckte Sys-

teme – wenn auch in anderer Weise. Die Politik hat dies bereits 

in den frühen 1980er Jahren erkannt und seitdem – unter-

stützt auch durch Vorschläge der Rentenversicherung und ihrer 

Selbstverwaltung – entscheidende Reformschritte auf den Weg 

gebracht. So wurden u. a. die Altersgrenzen angehoben, ver-

sicherungsmathematische Abschläge bei vorzeitigem Renten-

beginn eingeführt und die Rentenanpassung modifiziert. 

Diese Reformen tragen wesentlich dazu bei, dass auch ange-

sichts der sich verändernden demografischen Rahmenbedin-

gungen aus heutiger Sicht von einer nachhaltigen Finanzie-

rung der gesetzlichen Rentenversicherung ausgegangen wer-

den kann und ein akzeptables Beitrags-leistungs-Verhältnis 

perspektivisch gewährleistet bleibt.

Rentenniveau in Ost und West angleichen

Das bedeutet jedoch nicht, dass in Zukunft Veränderungen 

des Rentenrechts obsolet wären. Gesellschaftliche und öko-

nomische Veränderungen werden auch künftig Anpassungen 

in der Rentenversicherung – aber auch in der betrieblichen 

Altersversorgung und der privaten Altersvorsorge – erforder-

lich machen, um die Versorgung der Menschen im Alter zu 

gewährleisten. Aus heutiger Sicht werden dabei in den kom-

menden Jahren u. a. Anpassungen an die zunehmende Flexi-

bilisierung von erwerbsverhältnissen, die entwicklungen im 

niedriglohnbereich oder an die Auswirkungen der zuneh-

menden Digitalisierung im Vordergrund stehen. Speziell für 

den Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung wird auch 

die endgültige Angleichung des Rentenrechts in den alten 

und neuen Bundesländern zu bewältigen sein. 

Die Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Rahmenbedingun-

gen ist die entscheidende Voraussetzung dafür, dass die typi-

scherweise auf Planungszeiträume von sechs, sieben oder 

mehr Jahrzehnten angelegten Alterssicherungssysteme ihrer 

Zielsetzung gerecht werden können, die Versorgung der Men-

schen im Alter zu sichern. Die gesetzliche Rentenversicherung 

verfügt als umlagefinanziertes System – vielleicht stärker als 

die kapitalgedeckten Säulen – über die hierzu notwendige 

Flexibilität. Sie hat deshalb auch in Zukunft die Aufgabe, als 

stärkste Säule der Alterssicherung in einem sich zunehmend 

rascher wandelnden Umfeld die notwendige Sicherheit für 

die Menschen zu gewährleisten.

Dr. Axel Reimann

Zur Zukunft der gesetzlichen Rentenversicherung

Mit rund 53 Millionen Versicherten und mehr als 20 Millionen Rentnerinnen und Rentnern erfasst die gesetzliche Renten-

versicherung neun von zehn Bürgerinnen und Bürger unseres Landes und ist das mit Abstand bedeutendste Alterssicherungs-

system in Deutschland.
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norbert Blüm pflegte lange eine Versorgungsillusion, die ab-

gelöst durch einen kurzen Versorgungsoptimismus via Riester- 

Reform nun in neuer Gestalt wieder illusionär strandet. Von 

lebensstandard sichernder Altersversorgung entfernt sich der 

dominante deutsche Diskurs nebst Praxis zunehmend. Der 

Zug fährt schneller, als wir ihm hinterher laufen können.

Zusätzliche Vorsorge ist zu gering 

Die Beteiligung an zusätzlicher Vorsorge ist bei Weitem zu 

gering. noch problematischer ist die höhe der allermeisten 

Verträge. hauptrisikogruppe ist die gesamte junge und zuneh-

mend auch die mittlere Generation. es gibt hinreichend un-

terschiedliche Armutsdefinitionen um sich die lage – je nach 

gewollter Botschaft – schön oder schlecht zu rechnen. eris- 

tische – nach Schopenhauer also rechthaberische – Dialektik 

bringt uns nicht mehr weiter. Mit einem Schuss heuristik be-

trachtet, genügt es völlig, sich die Auswirkungen nach Ver-

kehrsauffassung zwar nicht Armutsrenten zu nennender, aber 

doch signifikant niedrigerer Renten in der Mitte der Gesell-

schaft in all ihren Kapillaren auszumalen. Durch Mut zum Un-

gefähren kann verglichen mit dem Mainstream der Debatte 

die Prognosesicherheit nur besser werden. Für die aktuelle 

Genauigkeit: Renten-neuzugänge wegen Alters in der alten 

Bundesrepublik erhielten 2013 eine durchschnittliche Rente 

von 714 euro, langjährig Versicherte 911 euro. noch Fragen? 

Was ist zu finanzieren? Auch hier sagt das Ungefähre genug. 

Für die allgemeine Rentenversicherung wurden 2013 knapp 

220 Mrd. euro ausgezahlt. Überschlägig lässt sich daraus ge-

messen am Status quo ante Reform aktuell eine Mindest- 

Versorgungslücke von über 20 Mrd. euro und in Zukunft wohl 

eher mehr – 30 bis 40 Mrd. euro – jährlich ableiten. Auch 

damit wären wir übrigens immer noch nicht auf dem lohner-

satzniveau beispielsweise unserer holländischen nachbarn, 

das bei 70 Prozent liegt. 

Zur Wahrheit gehört nicht nur, dass der Gesetzgeber diese 

Summen in der gesetzlichen Rente nicht mehr aufbringen 

wird, sondern auch, dass individuelle Vorsorge alleine diese 

gleichfalls nicht realistisch aufbringen kann. Denn der Finan-

zierungsaufwand beträgt bei 45-jähriger Ansparzeit jährlich 

das 2,7-Fache der zu erwartenden monatlichen Rentenleis-

tung. Aber die durchschnittliche Ansparzeit liegt nur bei etwas 

mehr als der hälfte. Gemessen daran, beträgt der individuelle 

Aufwand fast das Sechsfache. Wäre es so, wie es beabsichtigt 

war, so würde die Verbreitung der betrieblichen Altersversor-

gung in erforderlicher höhe eine steuerliche Förderung in 

zweistelliger Milliardenhöhe erfordern. 

Mutiges Denken über Legislaturperioden hinaus

Aber der Staat hat im Verlauf von fast 15 Jahren infolge außer-

planmäßiger nichtinanspruchnahme eingeplanter Fördermit-

tel einen beträchtlichen zweistelligen Milliardenbetrag einge-

spart. Ist das Geld noch verfügbar oder ist er der Beitrag des 

Bürgers zur schwarzen null? Pardon, liebe Autoren der bAV- 

Stärkungsformel im Koalitionsvertrag – wer von den Kosten 

breiter Alterssicherung nicht sprechen möchte, sollte auch 

über ihre Verbreitung selbst schweigen. Aber sie wäre auch 

mit treffsicherer und Fehlanreize abbauender Förderung fi-

nanzierbar. Denn in der betrieblichen Altersversorgung reden 

wir nicht von verlorenem Aufwand des Staates, sondern von 

aufgeschobenen Steuereinnahmen auf später verzinste(!) Ver-

sorgungsleistungen. 

Angesichts der aktuellen Kosten für eine 30-jährige Bundes-

anleihe und der immer noch deutlich darüber liegenden Ren-

dite kapitalgedeckter Altersversorgung wäre diese Investition 

klassisch unternehmerisch. Ach – nicht einmal das – sie wäre 

ja ein konservatives, weil faktisch risikofreies Investment in die 

Zukunft, denn demografische Prognosen treten bekanntlich 

mit größter Sicherheit ein. 

Wäre dies nun eine Verletzung der schwarzen null? Anhän-

gern des schwäbischen hausfrauenideals sei vorsichtig ver-

deutlicht, auch selbige hat Schulden auf ihr häusle – und das 

heutige Geschlechterverhältnis lässt an ihrer eignung als leit-

bild deutscher Fiskalpolitik nun doch ein wenig zweifeln. 

nein – die schwarze null würde nicht verletzt, sondern als 

lohnendes Investment für Steuereinnahmen der Zukunft pro-

longiert! nachhaltige Alterssicherung wäre vielleicht das wich-

heribert Karch 

Warum Rentenpolitik keine Kleinkunst ist

Deutschlands Rentensystem ist nicht nachhaltig. Wiederholt verweist die OECD uns in der Lohnersatzquote auf den dritten 

Platz von 30 Staaten – allerdings von hinten. Das Äquivalenzprinzip unserer gesetzlichen Rente führt zu gravierender Unter- 

versorgung niedriger Einkommen wie nirgendwo sonst.

Betriebliche Altersvorsorge
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tigste realisierbare Gebot unserer Zeit. es erfordert lediglich 

etwas mutiges Denken über legislaturperioden hinaus. Aber 

wir diskutieren den Soli. 

Keine Aufspaltung der Arbeitnehmerschaft

Anteilig hält das Wachstum in der bAV nur mit dem der Be-

schäftigung Schritt. Die Feststellung der Bundesregierung, 

dass das Wachstum überwiegend in der privaten Wirtschaft 

stattgefunden hatte, muss alarmieren statt beruhigen! Der 

öffentliche Dienst ist faktisch 100-prozentig abgedeckt – dort 

braucht es kein Wachstum der teilnahme. Wir reden vom 

Risiko einer Aufspaltung der Arbeitnehmerschaft mit brisan-

tem Potenzial: Die Arbeitsplätze der privatwirtschaftlichen 

Wertschöpfung könnten deutlich weniger attraktiv werden als 

diejenigen in den öffentlichen Bereichen. Wollen wir wirklich 

behaupten, das hätten wir nicht ahnen können?

handeln ist ebenso dringlich wie möglich. nun will die Bun-

desregierung mögliche hemmnisse für eine stärkere Verbrei-

tung in den kleinen und mittleren Unternehmen beseitigen. 

Das ist gut. 

Verlässliches Steuerregime ist überfällig

Auch wenn es nicht jeder gern hört: Was kann eine Regierung 

im Angesicht deutlichen Gegenwindes bei jeder Äußerung 

in Richtung mehr gesetzlicher Verbindlichkeit für kapitalge-

deckte Altersvorsorge und -versorgung anderes tun, als die 

tarifparteien – die einzigen Akteure mit Rechtssetzungsbe-

fugnis und monetärem Verteilungsspielraum – auf die Bühne 

zu bitten? Das ist nur die Konsequenz wachen Verstandes aus 

den obigen Zahlenspielen.

Aber die Bühne darf nicht so schmal gebaut werden, dass 

andere, die sich bereits verdient gemacht haben, von ihr he- 

runtergeschubst werden. Rentenpolitik ist keine Kleinkunst. 

Gute Akteure brauchen für die Inszenierung dieses Stückes 

zudem eine Förderung, die wirklich hilft: ein Steuerregime, 

das es dem Arbeitgeber einfacher und dem Arbeitnehmer ver-

lässlicher macht. Sie brauchen ein Beitragsregime, das Un-

gerechtigkeiten und bittere enttäuschung bei den Betriebs-

rentenempfängern beseitigt. Und einiges mehr. Überflüssig, 

all dies zu wiederholen – die notwendigen Rahmenbedin-

gungen werden von allen Seiten in nie dagewesener einhel-

ligkeit adressiert. 

Die Debatte kommt langsam da an, wohin sie gehört. es ist 

die Wirklichkeit selbst, die an die Stelle ihrer vielstimmigen 

Interpretationen tritt. Und das gönne ich uns allen.

Entwicklung aktiver baV-Anwartschaften nach  
Durchführungswegen
Mehrfachnennung möglich, Angaben in Mio.

Quelle:  ergänzender Bericht der Bundesregierung zum Rentenversicherungsbericht 2012/ 

trägerbefragung zur betrieblichen Altersversorgung (BAV 2013)
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Das hat gute Gründe. Zum einen ist sie personalpolitisch wich-

tig bei der Gewinnung und Bindung von qualifizierten Fach-

kräften. Aufgrund der absehbaren demografischen entwick-

lung wird ihre Bedeutung noch zunehmen, weil die erwerbs-

bevölkerung schrumpft und Unternehmen zunehmend Pro- 

bleme haben, den Bedarf an qualifizierten Fachkräften zu 

decken. Zum anderen hat die betriebliche Altersvorsorge 

auch eine große sozialpolitische Bedeutung. Sie hilft, das sin-

kende leistungsniveau der gesetzlichen Rentenversicherung 

durch zusätzliche kapitalgedeckte Vorsorge zu kompensieren. 

Das ist eine Aufgabe, die künftig immer wichtiger wird.

Die betriebliche Altersvorsorge ist auf diese doppelte Aufgabe 

gut vorbereitet. Sie hat geringe Verwaltungskosten, was beson-

ders in der niedrigzinsphase zum tragen kommt. Außerdem 

verfügt sie über ein hohes Maß an Sicherheit.

Stark gestiegene Verbreitung

Seit 2001 hat die Verbreitung der bAV um rund ein Viertel auf 

60 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zu- 

genommen. Dazu haben nicht zuletzt die Sozialpartner mit 

über 400 Flächentarifverträgen zur bAV beigetragen.

Allerdings ist auch festzustellen, dass sich die Zunahme der 

betrieblichen Altersvorsorge seit einigen Jahren aus verschie-

denen Gründen deutlich verlangsamt hat. Dazu gehören bü-

rokratische Belastungen durch den Gesetzgeber wie die neu-

regelungen zum Versorgungsausgleichsrecht, die Bilanzrechts-

reform sowie steuerliche Belastungen.

Zur Verunsicherung haben auch europäische Gesetzesvor- 

haben wie die geplante Änderung der Pensionsfondsrichtlinie 

beigetragen. Umso wichtiger ist es, dass die anstehende Um-

setzung der eU-Mobilitätsrichtlinie in nationales Recht so we-

nig belastend wie nur möglich erfolgt, damit die weitere Ver-

breitung der bAV nicht behindert wird.

Keine Zweiklassen-bAV schaffen

Dies alles zeigt: Die weitere Verbreitung der bAV ist kein 

Selbstläufer. Ich begrüße daher, dass das Bundesarbeitsminis-

terium (BMAS) die betriebliche Altersvorsorge stärken will. 

Das gilt auch für die Überlegung, die subsidiäre Arbeitgeber-

haftung auf den Prüfstand zu stellen. Allerdings ist es verfehlt, 

eine mögliche enthaftung von Arbeitgebern bei der betrieb- 

lichen Altersvorsorge davon abhängig zu machen, dass dazu 

tarifvertragliche Vereinbarungen getroffen und gemeinsame 

einrichtungen nach dem tarifvertragsgesetz gegründet wer-

den sollen. Das würde einen Keil zwischen die bestehende 

betriebliche Altersvorsorge und mögliche einrichtungen der 

tarifpartner treiben, weil nur letztere von einem haftungs-

privileg profitieren könnten.

eine solche Beschränkung nur für gemeinsame einrichtungen 

der tarifparteien ist auch unter Risikogesichtspunkten nicht 

plausibel zu begründen. Zudem sind noch zahlreiche Fragen 

zur Insolvenzsicherung über den Pensionssicherungsverein 

offen. Gleichwohl bleibt die BDA dialogbereit, und sie hat 

bereits Vorschläge gemacht. Ungeachtet der Frage, ob und 

wie dieser Vorschlag vom BMAS weiter verfolgt wird, ist eines 

besonders wichtig: Die Idee des Ministeriums ist kein ersatz 

für die erforderlichen Verbesserungen.

Der Schlüssel für eine weitere Verbreitung von Betriebsrenten 

sind bessere Rahmenbedingungen und nicht staatliche Zwangs-

lösungen. Steuer- und beitragsfreie einzahlungen in die bAV 

sollten in höherem Umfang ermöglicht werden. Bei den nied-

rigen Zinsen ist nun einmal mehr finanzieller Aufwand erfor-

derlich, um eine Alterssicherung aufbauen zu können.

Ingo Kramer 

Betriebliche Altersvorsorge fit machen  
für die Zukunft – bürokratische, steuerliche und  
beitragsrechtliche hemmnisse abbauen

Für die deutschen Betriebe gehört die betriebliche Altersvorsorge (bAV) in der Regel nicht zum Kerngeschäft. Und dennoch 

ist die bAV mit Ausgaben von über 34 Milliarden Euro im Jahr die größte freiwillige Sozialleistung der Arbeitgeber.
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Das politische Berlin scheint nach dem teuren Rentenpaket 

nun allein die betriebliche Altersversorgung in den Blick zu 

nehmen und die Riester-Rente weiterhin als das ungeliebte 

Stiefkind zu behandeln. es ist wichtig, die Verbreitung der bAV 

zu verbessern. Um das Versorgungsniveau zu stabilisieren, wird 

die zweite Säule allein als ergänzung aber nicht ausreichen. 

Zudem will nicht jeder seine Altersvorsorge an den Arbeitge-

ber binden. nicht jeder möchte sich bei seiner Altersvorsorge 

so einschränken lassen, wie dies in der bAV notwendig ist. 

Und nicht in jeder Branche kann die betriebliche Altersver-

sorgung ausreichend verbreitet werden, vor allem, wenn die 

Beschäftigungsverhältnisse instabil sind.

Allein wenn es um die verbraucherpolitische Agenda einiger 

Akteure geht, wird die Riester-Rente angeführt und nicht sel-

ten in einem Zerrspiegel dargestellt. etliche der Kritikpunkte 

sind, genauer betrachtet, überzogen oder haltlos. Anbieter 

von Riester-Renten stehen miteinander im Wettbewerb, so-

wohl innerhalb der eigenen Produktkategorie als auch gegen-

über den weiteren Riester-Formen. Der häufig bemühte Ver-

gleich von „Zulagen/Kosten“ sagt schon wegen der Unter-

schiedlichkeit der Zulagenquoten nichts über die effizienz 

einzelner Produkte aus.

Versicherer müssen vorsichtig kalkulieren

Auch die Kritik an den Sterbetafeln geht ins leere: Die Be-

rechnung solider leibrenten zählt zur Kernkompetenz der Ver-

sicherer, gerade auch bei den Riester-Renten. Versicherer sind 

im Interesse ihrer Kunden, die Anrecht auf eine verlässliche 

Versorgung haben, dazu verpflichtet, vorsichtig zu kalkulie-

ren – wer wüsste das besser als die Aktuare.

Der Vorwurf, die Riester-Förderung sei ein „Subventionspro-

gramm für die Versicherungswirtschaft“ ist Stimmungsmache. 

Die Zulagen sind nicht in das Belieben der Anbieter gestellt. 

Als teil der Beiträge, die in den Vertrag fließen, sind sie auch 

teil der garantierten leistung für die Kunden. Der gegebenen-

falls zusätzliche Steuervorteil ist schon aus dem einfachen 

Grund keine Subvention für die Anbieter, weil er nicht in den 

Vertrag, sondern direkt an den Kunden fließt. 

Diejenigen, die glauben, mit diesen vermeintlichen „Subven-

tionen“ die Probleme der gesetzlichen Rentenversicherung zu 

lösen bzw. das Rad wieder in Richtung reiner Umlagesyste-

me zu drehen, irren vollends: Selbst durch die Umwidmung 

aller Riester-Zulagen könnte das gesamte Ausgabevolumen der 

gesetzlichen Rentenversicherung um nicht einmal ein Prozent 

erhöht werden. Und auch die ins Spiel gebrachte Alternative 

eines „staatlichen Vorsorgekontos“ überzeugt nicht. Die Ka-

pitaldeckung in staatlicher hand ist hohen politischen Risiken 

ausgesetzt, ordnungspolitisch verfehlt und auch wettbewerbs-

rechtlich bedenklich.

Riester-Rente für Selbstständige öffnen

Die Riester-Rente ist deutlich besser als ihr Ruf. Sie bietet eine 

attraktive Form, ein Altersvermögen aufzubauen, mit staatlicher 

Förderung, privatrechtlichem eigentumsschutz, sie ist hartz IV 

sicher und pfändungsgeschützt. Gerade für Geringverdiener 

und Familien mit Kindern ist sie kaum zu übertreffen. es gilt aber 

dringend, die Riester-Rente weiter zu verbessern: Die Förde-

rung ist zu dynamisieren, Beiträge in höhe von bis zu vier Pro-

zent der Beitragsbemessungsgrenze sollten förderfähig sein. 

Darüber hinaus sollte die Grundzulage auf mindestens 200 euro 

angehoben werden und die Kinderzulage generell 300 euro 

betragen. Zusätzlich sollte der Kreis an förderfähigen Personen 

um Selbstständige erweitert werden, auch um flexible erwerbs-

verläufe besser abbilden zu können. Die private Vorsorge soll-

te nicht mehr voll auf die Grundsicherung angerechnet wer-

den, damit gerade Geringverdiener Anreize zur Vorsorge ha-

ben. Auch die Versicherungsunternehmen selbst sind gefordert, 

das thema Kosten und transparenz weiter zu bearbeiten. 

An Ideen fehlt es also nicht – bislang allerdings am politischen 

Willen.

Frank-henning Florian

Private Vorsorge ausbauen:  
neuer Schwung für die Riester-Rente

Allen Unkenrufen zum Trotz: Die Riester-Rente hat einen festen Platz im Drei-Säulen-System unserer Alterssicherung. Ende 

2014 bestanden insgesamt rund 16 Millionen Verträge. Die Versicherer konnten ihren Bestand dank des zuletzt gestiegenen 

Neugeschäfts bei 10,8 Millionen Verträgen stabilisieren. Mit vergleichsweise geringem Fördervolumen wurde ein beträcht-

liches Maß an freiwilliger Vorsorge mobilisiert.
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Die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) ist die berufsstän-

dische Vertretung der Finanz- und Versicherungsmathematiker 

in Deutschland und zählt derzeit knapp 4.500 Mitglieder. 

Seit ihrer Gründung im Jahr 1993 verfolgt die DAV erfolgreich 

das Ziel, die öffentliche Anerkennung des Berufsstands zu 

fördern und die Fachkompetenz der Aktuare in den themen-

bereichen Versicherung, Finanzen und Altersvorsorge in die 

Diskussion mit Aufsichtsbehörden, Politik und Öffentlichkeit 

einzubringen. 

Als Zweigverein der DAV steht das Institut der Versicherungs-

mathematischen Sachverständigen für Altersversorgung e.V. 

(IVS) für eine hochwertige fachliche Betreuung und Beratung 

aller auf dem Gebiet der Altersversorgung tätigen Institutio-

nen und Personen. Das IVS hat aktuell 841 Mitglieder, die 

alle auch Aktuare in der DAV sind.

Umfassendes Fachwissen

Die DAV und das IVS sind mit ihren Mitgliedern zu einem 

unverzichtbaren Bestandteil des komplexen Systems der drei 

Säulen der Alterssicherung geworden. Jede dieser Säulen soll 

ihren spezifischen Beitrag zu einer bedarfsgerechten Gesamt-

altersvorsorge des einzelnen leisten. Seitdem das niveau der 

gesetzlichen Renten kontinuierlich sinkt, nimmt die Bedeu-

tung der (überwiegend) kapitalbildenden Systeme der zwei-

ten und dritten Säule zu. Die Aktuare und die mathemati-

schen Sachverständigen in DAV und IVS verfügen über das 

notwendige expertenwissen für die finanzielle Absicherung 

von persönlichen lebensrisiken und können so einen wesent-

lichen Beitrag zu einer zuverlässigen betrieblichen und priva-

ten Altersvorsorge leisten. 

Die Mitgliedschaft in der DAV setzt voraus, dass zusätzlich zu 

einem einschlägigen Studium das umfassende Ausbildungs-

programm der DAV absolviert wurde. Ferner sind für eine Mit-

gliedschaft einschlägige praktische erfahrungen in aktuariel-

len tätigkeiten erforderlich. Für eine Mitgliedschaft im IVS 

sind darüber hinausgehende Prüfungen insbesondere im Ar-

beits- und Steuerrecht erforderlich. eine kontinuierliche und 

dokumentierte Weiterbildung ist für alle Mitglieder von DAV 

und IVS verpflichtend, aber auch selbstverständlich.

Größere Verantwortung für die Altersvorsorge

Die Aktuare im IVS beraten vor allem im Rahmen der zweiten 

Säule der Alterssicherung Unternehmen, die ihren Mitarbei-

tern langfristig sichere betriebliche Versorgungsleistungen 

anbieten möchten. Ziel ist es, für Arbeitgeber und Arbeitneh-

mer gleichermaßen attraktive und finanziell stabile sowie 

wirtschaftlich sinnvoll und rechtssicher gestaltete lösungen 

zu finden. 

Auch und gerade in der dritten Säule, der privaten Vorsorge, 

spielen Aktuare eine zentrale Rolle. Die leistungsstärke der 

privaten lebens- und Rentensicherung basiert auf dem Risi-

koausgleich im Kollektiv und über die Zeit. Damit kann den 

Versicherungsnehmern trotz Schwankungen an den Kapital-

märkten eine auf Dauer verlässliche Absicherung geboten 

werden. Aktuare als experten der Risikosteuerung arbeiten 

darauf hin, dass diese kapitalgedeckten Systeme langfristig 

funktionieren.

In Zeiten einer anhaltenden niedrigzinsphase stehen die Vor-

sorgesysteme der zweiten und dritten Säule allerdings vor 

großen herausforderungen. Um die von der gesetzlichen Ren-

tenversicherung hinterlassene Versorgungslücke auch unter 

schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen schließen zu kön-

nen, ist die Politik gefordert, Maßnahmen zu ergreifen, die 

den Auswirkungen der sehr niedrigen Zinsen auf die betrieb-

liche und private Altersvorsorge ihrer Bürgerinnen und Bürger 

entschieden entgegenwirken.

Als unabhängige berufsständische Vertretungen stehen DAV 

und IVS mit ihrer objektiven Sicht und ihren spezifischen 

Kenntnissen als verlässliche Partner zur Verfügung, um den 

dringend erforderlichen Reformprozess der Alterssicherung 

sachkundig und engagiert zu begleiten sowie für den Auf- 

und Ausbau von nachhaltiger Altersvorsorge wirtschaftlich 

tragfähige lösungen zu gestalten.

Sicherheit schaffen in einem sich wandelnden Umfeld

Aktuare übernehmen eine wichtige Aufgabe in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft sowie für die betriebliche Altersver-

sorgung, indem sie die dauerhafte Sicherheit von Versicherungs- und Vorsorgeprodukten und die finanzielle Stabilität von 

deren Anbietern gewährleisten. Eine besondere Verantwortung obliegt ihnen in ihrer Tätigkeit und Funktion als Verantwort-

liche Aktuare bei Versicherungsunternehmen und Versorgungseinrichtungen.




